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Für den Gottesdienst gelten grundsätzlich keine Zulassungsbeschränkungen, auch – nach re-
formiertem Verständnis – nicht für das Abendmahl und auch nicht – trotz gesellschaftlichen 
Privatisierungstendenzen – für die Kasualien. Daraus ergibt sich eine Vielfalt von Motivationen 
und Einstellungen in der Gottesdienstgemeinde, die dennoch von einem gemeinsamen Grundan-
liegen zusammengehalten ist. 

 
Zu einem christlichen Gottesdienst sollte nach evangelischen Verständnis grund-
sätzlich jeder Mensch ohne besondere Zulassungsbedingungen eingeladen sein. 
Auch wenn sich ein Gottesdienst gewollt oder ungewollt an ein bestimmtes „Ziel-
publikum“ richtet, darf er den Anspruch nicht aufgeben, für alle Menschen offen 
zu sein. Auch in der Geschichte des Gottesdienstes gab es immer wieder bestimm-
te Einschränkungen: Die Alte Kirche schloss die noch Ungetauften von der Eucha-
ristiefeier aus, bis ins Mittelalter wurden die Büßer nach dem Wortgottesdienst der 
Messe entlassen. Neben der Publikation ist auch das Glockengeläute ein äußerer 
Hinweis darauf, dass Gottesdienste öffentlich sind. Man weiß eigentlich nie genau, 
wer kommen wird. 

offene Einla-
dung 

Zu einer reformierten Abendmahlsfeier sind nicht nur Konfessionsangehörige 
(auch Kinder) eingeladen, sondern alle Menschen, die ihre Teilnahme vor Gott, 
vor dem eigenen Gewissen und vor der versammelten Gemeinde verantworten 
können. Auch der Reformierter Weltbund erklärte 1954 in diesem Sinne: „Als 
reformierte und presbyterianische Kirche bezeugen wir unsern Mitchristen, dass 
wir uns verpflichtet wissen zur gegenseitigen Anerkennung des Amtes, der Sak-
ramente und der Mitgliedschaft aller Kirchen, welche nach der Schrift Jesusu 
Chsitus als Herrn und Heiland bekennen. Wir laden die Glieder aller dieser Kir-
chen zum Tische unseres gemeinsamen Herrn ein und heißen sie freudig will-
kommen.“1

eucharistische 
Gastfreund-
schaft 

Zum Öffentlichkeitscharakter gehört auch, dass die jeweilige Gemeinde in ih-
rer Motivation zum Gottesdienstbesuch, in ihren Erwartungen und ihren geistigen 
und geistlichen Voraussetzungen vielfältig zusammengesetzt ist. Sie spiegelt die 
ganze Breite volkskirchlicher Mentalitäten. Weder auf der intellektuellen noch auf 
der Erlebnisebene kann eine gewisse Einheitlichkeit vorausgesetzt werden. Wahr-
scheinlich war auch in früheren Jahrhunderten die zu einem Gottesdienst versam-
melte Gemeinde keineswegs so einheitlich, wie wir dies heute oft annehmen. Und 
doch möchten wir von der Annahme ausgehen, dass die Beteiligten bereit sind, auf 
Gott zu hören, Lob und Klage vor ihm laut werden zu lassen, ihn in der Stille des 
Gebets zu suchen und sich von ihm segnen zu lassen. Diese Grundhaltung verbin-
det alle Teilnehmenden in einem öffentlichen Gottesdienst zu einer Gemeinde. 
Wer immer für den Verlauf der Liturgie, für die einzelnen Handlungen und Texte 
im Gottesdienst Verantwortung trägt, sollte einerseits an diese vorauszusetzende 
Grundhaltung, andererseits an die pluralistische Zusammensetzung der versam-
melten Gemeinde denken. Es ist deshalb problematisch, in öffentlichen Gottes-
diensten von Mal zu Mal Neuerungen und ungewohnte Handlungen einzuführen, 
bei denen man annehmen muss, dass nur eine kleine Zahl von Beteiligten sie wird 
ausführen können oder wollen. 

Vielfalt und Ein-
heit der Gottes-
dienstgemeinde 

Kasualgottesdienste, namentlich auch gottesdienstliche Feiern zu besonderen 
Lebensssituationen, sind grundsätzlich öffentlich, trotz ihrer Beziehung zum pri-
vaten Bereich. Dies ist besonders für Trauungen, Bestattungen oder spezielle 
Tauffeiern zu betonen. Der in letzter Zeit wachsende Wunsch nach stillen Abdan-
kungsfeiern wird dem Öffentlichkeitsanspruch von Bestattungsgottesdiensten 
nicht gerecht und verwehrt vielen Menschen die Möglichkeit, des Verstorbenen 

Öffentlichkeit 
der Kasualien 

                                                           
1 Reformierter Weltbund 1954, S. 7 f. 
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durch eine liturgisch geformte Besinnung ehrend zu gedenken. 
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